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Fünfte Durchführungsbestimmung1 
zum Suchtmittelgesetz 

— Neufassung des Suchtmittelverzeichnisses, 
weitere Bestimmungen über Verschreibung, 

Abgabe, Ein- und Ausfuhr —
vom 21. Januar 1983

Auf Grund des § 13 des Suchtmittelgesetzes vom 19. Dezem
ber 1973 (GBl. I Nr. 58 S. 572) wird im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane folgendes be
stimmt:

§ 1

Das Suchtmittelverzeichnis1 2 erhält die aus der Anlage zu 
dieser Durchführungsbestimmung ersichtliche Fassung.

§ 2

. In der Tabelle gemäß Anlage 1 zu § 1 der Zweiten Durch- 
/ führungsbestimmung vom 28. Januar 1974 zum Suchtmittel

gesetz (GBl. I Nr. 16 S. 157) wird „Oxykodonhydrochlorid“ ge
strichen.

§3

Für einen Kranken dürfen auf einer Verschreibung von den 
im Teil II A des Suchtmittelverzeichnisses (Anlage zu § 1) un
ter Buchst, b Ziffern 1 bis 5 auf geführten Zubereitungen je

1 4. DB vom 28. Januar 1974 (GBl. I Nr. 16 S. 165)
2 Anlage 1 zu § 1 der Ersten Durchführungsbestimmung vom 

28. Januar 1974 zum Suchtmittelgesetz (GBl. I Nr. 16 S. 149)

Zubereitung eine der zulässigen abgabefertigen Abpackungen 
verschrieben werden.

§4

(1) Bei der Ausfuhr von Substanzen der Liste III der Kon
vention vom 21. Februar 1971 über psychotrope Substanzen 
(Sonderdruck Nr. 880 des Gesetzblattes S. 33), die in der An
lage 2 aufgeführt sind, ist vom Lieferer eine Erklärung nach 
dem Muster der Anlage 3 abzugeben. Das Original und eine 
Durchschrift der Erklärung erhält das Zentrale Suchtmittel
büro. Eine weitere Durchschrift ist der Sendung beizufügen.

(2) Das Ministerium für Gesundheitswesen übersendet das 
Original der Erklärung durch Einschreibsendung mit Rück
schein an die zuständige staatliche Stelle des Einfuhrlandes.

(3) Bei der Einfuhr von Substanzen gemäß Abs. 1 hat der 
Empfänger auf der der Sendung beigefügten Ausfertigung der 
Erklärung die erhaltene Menge und das Empfangsdatum zu 
vermerken. Diese Ausfertigung ist dem Zentralen Suchtmittel
büro zu übersenden.

§5

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Juni 1983 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die Anlage 1 der Ersten Durchfüh
rungsbestimmung vom 28. Januar 1974 zum Suchtmittelgesetz 
(GBl. I Nr. 16 S. 149) aufgehoben.

Berlin, den 21. Januar 1983

Der Minister für Gesundheitswesen
OMR Prof. Dr. sc. med. M e c k l i n g e r


